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Zweck

ZIVI LSCH UTZORGAN ISATION

Art. 1 Die Politischen Gemernden lllnau-Effretikon, Weisslingen,
Lindau, Brütten und Nürensdorf bilden unter dem Namen

<Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umgebung>

eine Zivilschutzorganisation im Sinne von Art. 6 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz vom 4. Oktober 2002 (BZG), in Verbindung mit 5 8 Abs
1 Zivrlschutzgesetz (ZSG) und in Verbindung mit 5 2 Kantonale
Zivr lsch utzverord nung (KZV).

ArI.2 Die Stadt lllnau-Effretikon, nachfolgend Trägergemeinde ge-
nannt, gilt gegenuber dem Bund und Kanton als Leitgemeinde
für den administrativen Bereich und als Adressatin bei Materi-
allief erungen.

Die übrigen Vertragsgemeinden werden in dieser Vereinba-
rung als Anschlussgemeinden bezeichnet.

Trägergemeinde

Art.3 Der Vollzug der Aufgaben der Zivilschutzorganisation (ZSO) ob-
liegt dem zuständigen Ressort bzw. den beauftragten Fachper-
sonen der Trägergemeinde.

Es gelten die entsprechenden Kompetenzregelungen der Trä-
gergemeinde.

Aufgaben

Art.4 Die Auf nahme weiterer Gemeinden in die Zivilschutzorganisa-
tion lllnau-Effretikon und Umgebung ist möglich. Sie bedarf
der Zustimmung der Trägergemeinde und aller Anschlussge-
meinden.

Anschluss weiterer Gemein-
den

Art.5 Die Mitsprache der Anschlussgemeinden ist sicherzustellen.
Die Koordination erfolgt über die zuständigen Ressorts der An-
schlussgemeinden und der Trägergemeinde.

Es findet einmal pro Jahr eine Koordinationssitzung statt.

Mitspracherecht Ansch luss-
gemeinden

Art.6 Die Anschlussgemeinden und die Trägergemeinde verkehren
über die zuständigen Ressorts oder die Verwaltungsabteilun-
gen.

Geschäftsverkehr zwischen
den Vertragspartnern

ArI.7 Die Trägergemeinde führt namens aller Anschlussgemeinden
der <Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umgebungu
eine Zivilschutzstelle und stellt das dazu notwendige Personal
sowie die entsprechende lnf rastruktur zur Verfügung.

lm Weiteren bezeichnet sie in Absprache mit den Anschluss-
gemeinden die kommunalen Organe, nämlich:

das Kontrollorgan für die Zivilschutzbauten

die Schutzraumkontrolle

Organisation

Der Ortskommandoposten (OKP) befindet sich auf dem Gebiet
der Trägergemeinde.

Art.8 Standort
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Art.9 Die Führung der Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und
Umgebung obliegt

a. im strategischen Bereich dem zuständigen Ressort der
Trägergemeinde.

b. im operativen Bereich dem Zrvilschutz-Kommandanten
bzw. der Zivilschutz-Kommandantin der Trägergemeinde

Die Anstellung des Zivilschutzkommandanten bzw. der Zivil-
schutzkommandantin erfolgt im Einverständnis mit den An-
schlussgemeinden durch die Trägergemeinde.

Leitu ng Zivilsch utzorganisa-
tion

Art.'10 Die Anschlussgemeinden stellen der Trägergemeinde alle die-
sem Zweck dienenden Liegenschaften bzw. Anlagen zur Ver-
fügung.

Die der Zivilschutzorganisation zur Verf ügung gestellten Lie-
genschaften (Zivilschutzanlagen) sowie öffentliche Schutz-
räume bleiben unverändert im Eigentum der jeweiligen An-
sch lussgemeinden.

Sämtliche Unterhalts- und Erneuerungskosten an öffentlichen
Schutzräu men übernimmt die jeweilige E igentümerschaft.

Bauliche Veränderungen sowie Reparaturen und grössere Un-
terhaltsarbeiten an Zivilschutzbauten und Anlagen stehen in

der Verantwortung der jeweiligen Anschlussgemeinde. Die Fi-
nanzierung obliegt der Anschlussgemeinde.

Die technische Kontrolle, die Reinigung und kleine Unterhalts-
arbeiten von Zivilschutzbauten und Anlagen der Anschlussge-
meinden werden durch die Trägergemeinde ausgeführt. Die
Kosten werden von der Trägergemeinde und den Anschluss-
gemeinden getragen. Es gilt der Kostenverteiler gemäss Arti-
kel 20.

Bestehende Zivilsch utzan la-
gen, Unterhalt, Reparatur
und Reinigung

Art. '11 Allfällige Umnutzungen bestehender Anlagen ist Sache der
Trägergemeinde. Sie stellt nach vorgängiger Rücksprache mit
den jeweiligen Anschlussgemeinden Antrag an dieselbe.

Die Planung und Realisierung neuer Zivilschutzbauten oder Er-

neuerungen bestehender Anlagen hat unter Beizug des zu-
ständigen Ressorts der Trägergemeinde, wie auch der zustän-
digen/betroffenen Anschlussgemeinde zu erfolgen.

Planung von Neubauten und
Erneuerungen

ArI.12 Das gesamte Material des Zivilschutzes neuer Anschlussge-
meinden geht in das Eigentum der gemeinsamen Zivilschutz-
organisation uber. Über dessen Verwendung entscheidet das
zuständige Ressort der Trägergemeinde in Absprache mit den
Ansch lussgemeinden.

Die <Zivilschutzorganisation Illnau-Effretikon und Umgebungl
ist f ür die Kontrolle, den Ersatz, den Unterhalt sowie die Neu-
beschaffung des gesamten Zivilschutzmaterials verantwortlich

Es gilt der Kostenverteiler gemäss Artikel 20.

Material
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Art. 13 Die Du rchf ü hrun g der periodischen Sch utzraum kontrollen ob-
liegt der Trägergemeinde.

Es gilt der Kostenverteiler gemäss Artikel 20.

Schutzraum kontrolle

Art. 14 Von den Anschlussgemeinden vermietete Zivilschutzräume
sind von der Wartung durch die Trägergemeinde ausgenom-
men. Reinigung und Unterhalt obliegen den Anschlussgemein-
den.

Vermietung von Schutzräu-
men

Art. 15 Die Anschlussgemeinden haben den Verantwortlichen der Trä-
gergemeinde jederzeit den Zutritt zu den Zivilschutzbauten
und Anlagen zu gewähren.

Zutrittsberechtig ung

Art. 16 Die Anschlussgemeinden stellen bei der Trägergemeinde An-
trag f ür den Einsatz von Zivilschutzkräften bei ausserordentli-
chen Lagen.

Das zuständige Ressort entscheidet in Absprache mit der Ge-
meindef ührungsorganisation der Trägergemeinde über Art und
Umfang des Einsatzes in den Anschlussgemeinden.

Ausserordentliche Lagen

ArI.17 Der Anschlussgemeinde steht das Recht zu, f ür kommunale
Arbeiten Zivilschutzkräfte im Rahmen ordentlicher Ausbildun-
gen und Dienstleistungen bei der Trägergemeinde anzufor-
dern. Uber die Art und den Umfang dieser Einsätze entschei-
det das zuständige Ressort der Trägergemeinde.

Zivilsch utzkräfte f u r gemern-
deeigene Projekte

Art. 18 Die Trägergemeinde ist rechnungsführende Stelle der Zivil-
schutzorganisation. Sie führt innerhalb ihrer eigenen Verwal-
tungsrechnung eine Gesamtrechnung (Aufwand und Ertrag)
für diesen ganzen Aufgabenbereich nach dem Brutto-Prinzip
Die Anschlussgemeinden leisten ihre Kostenanteile gemäss
Art. 20.

Rechn ungsfuhru ng

Art.'19 Die Trägergemeinde teilt der Anschlussgemeinde die für das
Budget beziehungsweise die Jahresrechnung massgeblichen
Kosten mit.

Vorbehalten bleiben anderslautende Gemeinderatsbeschlüsse
der Anschlussgemeinden.

Budget und Rechnung

Art. 20 Die Trägergemeinde erhebt bei den Anschlussgemeinden die
jährlich zu entrichtenden Kostenanteile wie folgt:

Die gesamten Nettokosten der Zivilschutzorganisation lllnau-
Effretikon und Umgebung werden von den Anschlussgemein-
den im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen (Stand 1.1.
des vorangehenden Rechnungsjahres; Ouelle Statistisches
Amt Kanton Zürich). Die Anteile der Anschlussgemeinden wer-
den mit deren jährlichen Budget bewilligt.

Kostenanteile

Vertragsänderungen bedürfen der Zustimmung aller An-
schlussgemeinden, der Trägergemeinde und der Genehmi-
gung durch die zuständige Direktion des Kantons Zürich.

Arit 21 Vertragsänderungen
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Art.22 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.

Die Vertragsauf lösung bedarf der Zustimmung aller Anschluss-
gemeinden, der Trägergemeinde und der Genehmigung durch
die zuständigen kantonalen Organe.

Die einseitige Vertragsauf lösung durch eine Anschlussge-
meinde oder die Trägergemeinde ist jeweils auf das Jahres'
ende unter Einhaltung einer zweijährigen Kündigungsf rist mög-
lich.

Vorbehalten bleibt die Zustimmung der zuständigen Direktion
des Kantons Zürich.

Allfällige Übergangsregelun gen si nd Gegenstand separater
Verhandlungen. Kann in diesen keine Einigung erzielt werden,
entscheidet das zuständige kantonale Organ.

vertragsdauer

ArI.23 Meinu ngsverschieden heiten zwischen den Vertragspartnern
sind auf dem ordentlichen Rechtsweg am Sitz der Trägerge-
meinden zu regeln.

Meinu ngsverschieden heiten

Art.24 Dieser Vertrag tritt nach rechtskräftiger Genehmigung durch
die Anschlussgemeinden und die Trägergemeinde am '1. Ja-
nuar 2021 in Kraft.

Er ersetzt den Vertrag der Gemeinde Weisslingen vom 25. Ok-
tober 2001, der Gemeinde Lindau vom 17. Juni 2002, der Ge-
meinde Brütten vom 30. Januar 2006 und der Gemeinde Nü-
rensdorf vom 12. Juni 2009.

Datum lnkraftsetzung: 01. Januar 2021

Genehmigungsvorbehalte /
I n kraftsetzu ng

Namens der Trägergemeinde lllnau-Effretikon

6
Ueli ller \-t
Stadtpräsident

Namens der Anschlussgemeinde Weisslingen

Andrea Conzett
Gemei ident

Na Anschlussgemeinde Lindau

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

U Wettstein
Stadtschreiber

Silvano Castioni
Gemeindeschreiber

Datum: 5. Mär22020

Datum: 18. Februar 2020

ffi,Sa

Ge eindeschreiberin Datum: 31. August 2020
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olf Bosshart
Gemeindepräsident

Namens der einde Nürensdorf

Gemeindeschreiberin

Andreas Ledermann
Gemeindeschreiber

Stadt I I I na u-Effretikon

Datum: 21. Januar 2020

Datum: 10. Mär22020
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Namens der lussgemeinde Brütten

?

h

Gemeindepräsident
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